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         Oer-Erkenschwick, den 12.12.2023 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der Christoph-Stöver-Realschule der 
Klassen 6a/7c/8b und 9a 
 
Präsenzunterricht ist für die Entwicklung der Kompetenzen und die psychosoziale Entwicklung unserer Lernen-
den von besonderer Bedeutung. Daher hat der Präsenzunterricht die oberste Priorität. Aus diesem Grund sor-
gen die Schulen bei krankheitsbedingter Abwesenheit von Lehrkräften – soweit möglich – für Vertretungsunter-
richt. Es ist jedoch aktuell nicht auszuschließen, dass Präsenzunterricht zeitweilig aufgrund eines Infektionsge-
schehens oder einer Extremwetterlage nicht oder nicht vollständig erteilt und dies auch nicht durch Vertre-
tungsunterricht kompensiert werden kann. 
Dann eröffnet die Verordnung über die Einrichtung von Distanzunterricht (Distanzunterrichtsverord-
nung) vom 14. November 2022 den Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, in abschließend ge-
regelten Ausnahmesituationen (bestehende oder unmittelbar bevorstehende Extremwetterlage, allgemeine 
Gründe des Infektionsschutzes, individuelle Verhinderung einzelner Lehrkräfte aufgrund eines epidemischen In-
fektionsgeschehens) vorübergehend Distanzunterricht einzurichten, sofern alle Möglichkeiten zur Durchführung 
des Präsenzunterrichts ausgeschöpft worden sind. Dadurch bleibt der Anspruch aller jungen Menschen auf 
schulische Bildung und individuelle Förderung gemäß § 1 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
auch in Ausnahmesituationen gewahrt. 
Distanzunterricht bedeutet, dass die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler mit räumlicher Distanz und in en-
gem und planvollem Austausch unterrichten. Der Distanzunterricht soll, soweit die personellen und sächlichen 
Voraussetzungen vorliegen, digital per IServ erfolgen. Die vorhandenen digitalen Möglichkeiten werden lernför-
derlich und altersadäquat auch zur Unterstützung des Präsenzunterrichts eingesetzt.  
 
In den Klassen 6a, 7c, 8b und 9a wird der Deutschunterricht, beginnend am heutigen Tage, phasenweise als 
Distanzunterricht erteilt, d.h. die SuS werden digital über IServ beschult.  
Es ist daher wichtig, dass Ihre Kinder täglich die in IServ gestellten Aufgaben abrufen und an den angekün-
digten Videokonferenzen teilnehmen. 
Das Lernen und Arbeiten zu Hause ist für alle Lernenden dieser Klassen ab dieser Woche Pflicht!  
Ergebnisse können und werden von Fr. Zöllner-Weißenberg eingeholt (Weiteres dazu siehe „Konzept zum 
Distanz-und Präsenzunterricht der CSR“ auf unserer Homepage/ Digitales Lernen) und werden nach §52 
SchulG (DistanzVO) bewertet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
R. Petek, stellv. Schulleiterin 
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